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RS OGH 1930/6/4 2Ob544/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1930

Norm

ABGB §471 3

ABGB §1052

ABGB §1062

ABGB §1170

Rechtssatz

Hat der Unternehmer an einer ihm vom Besteller übergebenen Hauptsache, die Eigentum des Bestellers ist, die

bestellte Anbringung einer Nebensache ausgeführt, dann steht das Recht, die verarbeitete Sache zurückzuhalten, nicht

nach den Bestimmungen der §§ 1052, 1062 ABGB, sondern nach den des § 471 ABGB zu.
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